
DIE NOMENKLAT'UR DER MA1"ERFAMILIAS
VOR DEM JAHRE 527/227

W. Sohulze, Zur Gesch. lat. Eigennamen 8.513 f. weist
auf archaische Inschriften hin, in denen eine Frau mit doppeltem
Nomen erscheint wie CIL. XIV 4270 PoubliHa T~tr11ilia On. ua:or
Mce seignum pro Oft. {iliod Dianai donttm deilit; er erklärt diese
Erscheinung mit Hilfe des 1ll'sprünglich freieren adjektivischen
Gebrauches der Genti1ieia (Turpilia an. ua:or die Turpilisclill
Gattin des an.!, fdr die Stellung des Vornamens des Mannes
zwischen dem Namen seiner gens und dem Worte ua:or erimiert
er an die Verbindung mea ipsius u:ror. Nichts zn tun hat diese
frühe Erscheinung in der Namengebung der Frau mit der seit
Snlla einsetzenden Entwickelung der römischen t\ omel1ldatnr, die
als cognomen ein zweites Genlilicinm zu fiihren ermöglicht, die
schliess1ich sogar zwei nebeneinanderstehende Gentilicia in Be­
nennungen wie L. Livius Sulpicius Galba etwa seit Allgustus
erlanbt (s. Hübner, Handb. 12 S. 669). Dass dagegen jene frühe
Erscheinung in der Namengebung der Frau allein der ältesten
Zeit eigentümlich bleibt, scheint Schulze mit dem Abnehmen der
adjektivischen Funktion des nomen gentile in späterer Zeit 8.UI\­

reil:'hend erklärt!. Diese El'ldärung jedoch ist deshalb nicht

1 DieseIl Abnehmen der adjektivischen Funktion des Gentilieiums
?ieht in entsprechender Weise Oxe, Rh. Mus. 59 (1904) 118,1 für eine
Veränderung in der Nomeuldaiur der Sklaven seit der SuUanischen
Zeit heran. Schulze seinerseits hat für die nämliche, auch von ihm
behandelte, aber wesentlich früher angesetzte Veränderung der Sklaveu­
nomenklatnr (s. u. S. 590) aus Betus Gabinio C(ai) s(ervos) zu 8u'l'l~s

8af'i L(uei) s(ef'vos) nicht nur jenen IIprachlichen Grund, sondern auch
einen sachlichen in Bereitschaft, So lange die Freigelassenen noch den
alten Individualnamen in der Rolle des Pränomens beibehaUen durften,
hätte die adjektivische Bezeichnung des Sklaven mit dem Gentilicium
den Unterschied in der Nomenklatur aufgehoben. In älterer Zeit kann
SenJOS an Stelle des später regelmässig gebrauchten libertus stehen
(Mommsen, Staatsrecht IU 428, 1).
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durcbscblagend. weil die ursprüngliche adjektivische Funktion
der Gentilicia in den Formeln der Sprache, wozu dooh gerade
die Nomenklatur gehört, sioh am längsten gehalten hat. Während
Sohulze selber aaO. S. 509 ff. darlegt, dass Ausdrüoke wie
gens AemiZia, tribus AemiZia, V'ia Aemilia, basilica Aemilia, rogatio
Oaecilia. lex Oaeeilia usw. bis zu einem gewissen Grade wenigstens
die adjektivische Gebrauobsfähigkeit des nomen gentile dauernd
lebendig erhielten, ist es beispielsweise Taoitus erlaubt, Ann. 3,72
die Basilika des Paulus Aemilia monumenta zu nennen, kann
wenigstens im Vers Columella 10, 190 die naoh einem bestimmten
Meteller benannte lactuca Oaeoiliana (PUn. nato 19, 127) Oaeoilia
heissen usw. Der sachliche Grund, warum Dm' die ältere re­
publikanisohe Zeit bei .Frauen eine Namengebung wie Poublilia
'l'm'pilia On. uxor kennt, wird aus der Geschichte des römisohen
Eherechtes zu holen sein. Die umstrittene Frage über die an­
fängliche Nomenklat.ur der in Manus-Ehe stehenden römisohen
Frau, der materfamilias, lässt sich mit Hilfe dieser Inschriften
einer' neuen Entsoheiduug zuführen.

Zu keiner Zeit ist es für c1as römillOhe Recht zweifelhaft
gewesen, dass die in Manus-Ehe befindliche Frau, einerlei ob die
Manus zngleich mit der Ehe durch die confarreatio entstanden
ist, oder ob eine Konsensualehe durch coemptio oder usus zur
strengen geworden ist. eine oapitis deminutio minima erlitten
hat und die Agnatenfamilie gewechselt bat. Als notwendige
Folgerung aus diesem Ehereoht wird für die Gesohiohte der
Nomenklatur der römischen Frau allgemein anerkannt, dass
wenigstens die älteste Form der Manus'Ehe, die oonfarreatio
der Patl'izier, mit dem Wechsel der Agnatenfamilie denjenigen
des nomen gentile der Frau ursprünglich mit sich geflihrt hat.
Die Vorstellung, dass ein Aemilier auf Grund seiner privaten
Gewalt oder höohstens mit Hinzuziehung von propinqui seiner
Jfamilie zum Gericht über eine Cornelia zuständig gewesen wäre,
ist zu widersinnig, als dass nicht die Führung des GattennamellK
für die materfamilias ursprünglioh vorausgesetzt werden müsste,
Aber für die historische Zeit ist das :l!'ortbestehen der Manus­
Ehe ebenso gesichert wie die ausnahmslose Benennung der
.Matronen mit ihrem angestammten Gesohleohtsnamen. Der Zeit­
punkt, in dem sich dei' Umsohwung in der Nomenklatur der
materfamilias vollzogen hat, bedarf vermutungsweiser Bestimmung.
Z. B. nimmt M. Voigt (Handbuoh IV 22 S. 317) nioht allein für
die oonfarreatio, die älteste Patriziergemeinde, den Namenwechsel
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der Frau an, sondern für die Ehe mit ManuK überhaupt, auch
in jenen I:<'ormen, die dem Plebejer freistanden. Mommsen frei­
lioh, der die Geschichte der FrauennomenkJatllr mehrfaoh be­
rührt hat (13. besonders Röm. Forsoh. I S. 4-68), uud im Staats­
recht anlässljoh der Ausführungen über Erwerbung und Verlust
des GeschJeohtsreohtes (lU 1 S. 34 ff.), über Namen und Beimats'
bezeichnung der Bürger (ebd. S. 207 C.) eine in sicll geschlosfene
Auffassung der einschlägigen Fragen vorgetrageu hat, l'Iesleht
nur für die sakrale Ehe den einstigen Namenwechsel zu. Gewiss
scbeinen triftige Erwägungen für diese Auffassung zu sprechen.
Auf Grund der einleuchtenden Bemerkung Mommsens aaO.
S. 207,2, dass in den epigrapbischen Urkunden die BinzufUgung
des Ga.tt.ennamens im Genetiv zum Namen der Fran, ohne dass
der Genetiv von einem Nomen wie UX01', coniul101 abhängig wäre
(eIL. XIV 3252 8attfeia 0; f. Tondi. 3271 Tapia Q. Vesfori. XI3374
Vibia O. f. Quarta Oossuti), das. Vorhandensein der Manus-Ehe
anzeige \ lässt sicll das Vorkommen dieser noch zn Beginn deR
3. Jahrb. n. ChI'. belegen (X 5578 Ittliae Q. f. Oal'IJinae L. Alßdi
Herenniani con.9ulis, V 4355 Sextiae T. fiUae .Asiniae·· l'ollae
M. Noni Art'i Mttciani). Zugleicb erweisen diese Urlmnden die
Namengebung der materfamilias durchweg als unabhängig von
dem Gentilicium des Gatten. Und mit soloher epigraphisclJen
Beobachtung stimmt die juristische Ueberlieferung' überein, die
durch Gains noch für das 2. Jahrh. das Vor!wmmen von Mannll

wenigstens durch coemptio bezeugt, andrerseits nirgends von

1 Diese Ausdrucksweise für die Manus·Ehe wird in ihrer formel·
haften Bestimmtheit auoh nicht untauglioh. wenn wirklich, entgegen
Mommsens Ansicht, auch noch in späterer Zeit gelegentlich der Name
des parens ohne Binzufügung von f(ilia) zum Frauennamen getreten
ist. Zumal im Vers Carm. epigr.237 Me sita list. Amymone Marci 01J'
tima et pulclle"rima, lal~ißca pia pudica frugi casta domiseda könnte 1111

und für sich ebenso gut die Tochter eines Mareltll wie die Frau eines
Marcius verstanden werdf!n. Der Grund, weshalb hier Büchelers En!·
scheidung für lIfarci filia vielleicht doch anfechtbar ist, liegt in d;~m

Umstand, dass bier ebenso wie oarm. epigr. 52,8 (dol1lul1l serva'IJit,
lana'l1l fecit) ein der Ehefrau eigens zukommender ethischer 'torro<; be­
nutzt wird. Deller diesen seit Xenophon belegten 'tOrro.; der Woll·
arbeit der Ehefrau Praecbtc'r, IIieroldes d. St. S. 64 f. - Im
übrigen liess sioh der Zweideutigkeit, ob der Genetiv auf die Manus
oder die patria potestas gehen sollte, jederzeit durch Benellllllng des
Gatten mit seinem Gentilicium (oder seinem Familienkognomen) be'
gegnen, s. u.
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einem ebemaligen Namenwecbsel Kunde gibt, Demenb\preohend
so11e1nt Mommsen die Rechtswirkung der Manus-Ehe auf das
Personalrecht der FI'au, soweit Bie überhaupt vorhanuen gewesen
sei, schon in frühester Zeit wesentlicl1e Einschränkungen erfahren
zu ha.ben; in bezug auf die Nomenklatur vermutet er, dass die
Absicht, eine äusserliche Sc11eidung zwischen den mit und ohne
religiose Formen verheirateten Frauen zn verhindern, den Wechsel
des Gentilicinms ausser Gebrauch gebracht habe, Urkundlicher
BeRUHigung irgendwelcher Art entbehrt freilich der Gedanke
an dieSEm Absllbaffungsgrund des Namenwechsels ebenso wie der­
jenigl', den Marquardt (Privat]. Tl! S. 38) über Urllaclle und
Anfang der Beibehaltung des Mädchennamens von Reiten der
matel'familias ausgesprochen hat: aus dem Wesen der Usus-Ehe
sucht dieser die neue Sitte abzuleiten, Während bei der durch
USl:lg zustande kommenden Manus die Frau zu Anfang ihrer
Ehe ihren Geschleohtsnamen beibehalten musste, sei es unwahr­
scheinlich, dass na('h Ablauf des. Usukapionsjabres eine besondere
Gaeriinonie, die der Namengebung, stattgefunden habe, Aber die
UnzulängIiohkeit dieser Marquardtsohen Vermutung ist handgreif­
lich. Auch bei der Usukapion d-er Frau liess sich die feste Be­
stimmung des Eintretens der Manus schon wegen der vermögens­
rechtlichen. Folgen derselben nicht umgehen, Besonders anschaulich
ist dies in dem Falle, dass die Frau 1nit eigenem Vermögen
unter der Tutel ihrer Agnaten stand, Hier verbürgt Cicero, dass
wenigstens zu seiner Zeit eine ausdrüokliche Anerkennung des
Einh'etens der Manus von seiten der Tutoren stattfand, vgL
pro Balbo 84 'in maJ1um, inquit, convenerat. nunc audio; sed
quaero, UBU an ooemptiolle? usu non '[Jotuif; nihil enErn polest de
tutela legitima nisi omnium lutorum aucl(n-ifate deminui. Des
weiteren macht die Bedeutung des gentilizischen Gottesdienstes
in der ältesten Zeit auch betreffs einer unter der patria potestas
gebliebenen Ehefrau die Annahme wahrscheinlich, dass das Auf­
hören dieser potestas, der Beginn der Manus einen feierlichen
Ausdruck gefunden hat. Die Bestimmung der XII Tafeln (VI 4),
dass der Usus des Ehejahres durch ein trinoctillffi der Abwesen­
IJcit der Frau von dem Hause des Mannes seiner Wirkung ver·
lustig geht, gewinnt erst dann rechten Sinn, wenn aUll ilIr auf
die ursprüngliche Teilnahme der Frau an den Gentilsacra ihre"
Geschlechtes geschlossen wird, und zu diesem Zweck sie alljähr­
lich sich in das Haus ihres pa.rens oder auch zu ihren I.lgnatisohen
Verwandten begab, Umgekehrt mag mit der Zulassung der in
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KODseDsualebe lebenden Frau zu den Gentilsacra ihres Ehemannes
Recht und Pflicht der neuen Nomenklatur (beispielsweise bei deI'
Abfassung einer Weibinsohrift) verbunden gewesen seiu.

Der Grund, der auch Mommsen veranlasst hat, wenigstens
für die älteste Patriziergemeinde die Benennung der Ebefrau mit
dem Gattennamen einzuräumen, liegt in der bei Plutarch Q. R. 30
überlieferten Hochzeitsformel; orrou (Ju falO<;;, ~rw fata, deren
Bedeutung sich mit der gentilioisohen Funktion des Namens
Gavius erklärt. Aber diese Hoehzeitsformel bat nicht nur bei
der oonfarreatio eine Rolle gespielt, in welcher Elleschliessung
und Entstehung der Manus zusammenfallen, sondern auch bei der
coemptio, vgl. Oie. pro Murena 27 omnes muUeres quae coemptionem
faeerent, Gaias 'lJoeari. Obschon Cioero mit dieser Nachricht eine
zu seiner Zeit nicht mehr verstandene Kunde weitergibt, und
deBhalb die nähere Art deI' Verwendung jener Formel im Zu­
sammenhang mit der coemptio ungewiss bleibt, BO ist ea doch
angesichts seinea Zeugnisses misslich, die Formel nur auf die
sacrale Ebe der Patrizier zu beziehen. Diea ist um so weniger
zulässig, alB gerade die Wabl des Gentiliciums Gav-lus dafür zu
sprechen soheint, dass die Formel ihren Ursprung nicbt in oIe1'
älte8ten Patriziergemeinde RomB ha.t, unter deren gentes die
gens Gavia keine Rolle spielt. Während Mommsen (aaO. 8. 30,2)
mit Recht meint, dass es eben Zufall sei, wenn die Formel auf
Gavius haften geblieben ist, statt auf AemUius oder Oornelius,
so deutet doch der Name (oBk. Gaavis) eher auf ~inen allgemein
latinischen Unprung der Formel hin.

Die, abgesehen von der Hoohzeitsformel, bisher geltend ge­
machten Spuren der Fübrung des Gattennamens beruhen auf ge·
legentlich belegter Gleichheit der Gentiiicia in älterer Zeit. Aber
z. :S. in einer Inschrift wie eiL. I 1433 (V 3794) (Se)m. Valerius
Bw. f. sibi et 8ccundae. Valeriae M. f. u:csori zeigt die patrony­
mische Bestimmung der Frau, dass ihr angestammtes Gentilicium
gleichfalls Valeria war. Die in PraeneBte begegnende Nomen­
klatur OlL. XIV 8237 8amiaria M. f. 1Ilinor Q lässt sich kaum
anders erklären, als dass Manus-Ehe einer geborenen 8amiaria
mit einem Quintus vorliegt, der vielleicht ausseI' dem Geschlechts­
namen noch das Töpferhandwerk mit seinem Schwiegervater
teilte. Die besonders in älterer Zeit herkömmliche Ehescbliessung
innerhalb der gens bespricht Marquardt, Privatl. r~ S. 18, und
im Hinblick auf sie erscbeinen sämtliche Fälle überlieferter
NamenBgleicllheit von Ehegatten alB ungeeignet, der Untersuchung
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über die Nomenklatur die Riohtung zu geben. Wegen dieser viel­
fach üblichen Heirat innerhalb der gens ist auch eIL. XIV 3156
Luscin M. uxor nicht eindeutig. Bier ist nur das nicht anzuzweifeln,
dass der Gatte das Gentilicium Luscius trug. Zu Unrecht sucht
Mommsen aaO. S. 207,1 mit der ursprüngliollen Einstelligkeit
auch des röniischen Namens, mit einem Beispiel wie XIV 2863
Orcevia Numeri jene Namengebung zu veransohaulichen. Ab­
kürzung des Vornamens entspricht zweistelligel' Benennung, und
andrerseits steht nichts im Wege, Numeri mit Dessau (Hermes 19, 455)
als GentiIioium zu fassen. In bezug auf XIV 2863 ist ferner
zu bemerken, dass der die Manus anzeigende Gattenname nirgends
in der' Nomenklatur der Manus·Ehe die gentilicische Zugehörig­
keit des Gatten dunkel lässt. Die alleinige Anführung des In·
dividualkognomens in früher Zeit eIL. I 39 (VI 1294) (P)auUa
Oornelia On. f. IJispalli ist ebenso wie die oben hemerlde des

Cf')

Pränomens wegen der Heirat innerhalb des Geschlechtes gerecht-
fertigt, die im vorliegenden FaUe nicht aus der Nomenldatur er­
schlossen zu werden braucht. Freilioh, der Gebrauch eines Familien­
kognomens wie VI 1274 (31584) Oaeciliae Q. Oretici f. MeteUae
Orassi vermag die Nennung des GentilioiuIIIs überflüssig zu maollen.
Die Fälle, in denen der Gatte vorher mit vollem Namen auftritt
(IH 4843 O. Iulius Bassus . •. Tttrpilia L. (üia Iunia Bassi),
bleiben natürlich überhaupt ausser Betraoht (vgl. auoh Marquardt,
Privat!. J2 S. 17, 3).

Bei der Dm'ohsicht der altlateinisohen Inschriften nach einem
eindeutigen Zeugnis für Flihrung des Gattennamens durch die
Frau erscheint die eingangs erwähnte Weihinschrift von Nemi
Poublilia Turpilia an. Uf,Cor koce seigrmm pro On. (iUod Dianai
donum dedit als glüoklicher, bedeutungsvoller Fund. Dass Turpilia
der Name der gens des Gatten ist, folgt aus der aussohliesslichen
Benennung des Sohnes mit dem Pränomen, wie Schulze mit Recht
hervorgehoben hat. Die Sicherheit dieses Schlusses veranschau·
licht überrlies z. B. ein Vergleich mit eIL. IX 3621 (I 1298\
P. Bruttius P. f. Qt~i(rina), Tertia Sapiena (mulief'is) l. Uo'Vor posit,
Gavia Caesidia probisuma femina, mater Bruti; einerlei ob hier
Gavla als Pränomen zu fassen ist, oder Oaesidia an Stelle des
Kognomens steht (s. u.), der gentilicischen Ver!lohiedenheit VOll

Mutter und Sohn entsprioht die Ausdrucksweise mater Brufi.
- Fernerhin ist die Nomenklatur PoUblilia Turpilia auoh insofern
eindeutig, al;1 die gentilioisohe Funktion der Namenbildung Poublilius
sicher ist. Wäll1'elld bei den Lateinern zahlreiohe Pränomina. wie
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(Javius, Vibius usw, bet'eits ein -io'Suffix enthalten, fallen die
Gentilicia (Javius, Vibius IISW, mit uem GI'undwort in der Form
zusammen (Schulze S. 262 f.) j delllenbprechend steht z. B. in alten
Praenestinischen Grabschriften, die der Nomenklatur Poublilia Tm"
pilia zu gleichen scheinen, wie XIV 3134 Maria Fabricia 3259
Maria SeZicia die Deutung als Pr:inomen für Maria in Frage; das
Pränomen Marius· ist mehrfach bezeugt (Schulze S, 360). In
ähnlichen Fällen mahnt die üherhaupt vorauszusetzende Mannig­
faltigkeit des ursprünglichen Schatzes italischer Pränomina zur
Vorsicht. - Aber vor der weiteren Prüfung, ob nicht dennoch
sonstige archaische Matroneninschriften entsprechend der Nomen­
klatur Poublilia Turpilia zu erklären sind, ist es zweckmäs8ig zu
bemerken, mich welcher Richtung hin die sachliche Bedeutnng
diesel' Nomenklatur im folgenden gesucht werden soll. Während
früher sichere Beispiele gefehlt hatten, einen Unterschied in der
Nomenklatur der materfumilias von der in freier Ehe lebenden
Gattin zu irgendeiner Zeit zu erhärten, kann es keinem Zweifel
unterliegen, dass die von Schulze besprochene Namensformel
einzig und allein für eine Ebe mit Manus möglich ist, für eine
ohne Manus nicht.. Die im Herzen Latiums gefundene Inschrift,
deren Zeit angesiohts der Wortformen donum einerseits, filiod
andrerseitfl etwa auf die Mitte des 6. Jahrhunderts der Stadt
festzulegen ist, soll zu dem Nachweifl den Anlass geben, dass
die römische Manus noch während der ersten Jahrhunderte der
Republik von wesentlich anderer Wirkung auf das Personalreollt
der Frau gewesen ist, als in den späteren Jahrhunderten der'
selben Epoche und in der Kaiserzeitj dass die Manus·Ehe, wie
sie in diesen Perioden der römischen RechtsgescJÜchte bis zu
ihrer Abschaffung im 3. Jahrhundert nach Chr. bestanden hat,
und wie sie die gewöhnliohe Tradition der antiken Jurisprudenz
allein im Auge hat, eine Vorstufe ihrer Entwicklung gekannt
hat. Diese Untersuchung zur Geschichte der Manus wird aber,
wenn anders die Inschrift au~ Nemi für sie den Ausgangspunkt
abgibt, nicht in erster Linie dem römischen Stadtreoht, sondern
dem allgemeinen latinischen Recht gelten, und von hier aus der
Geschichte der Manus Aufhellung zu bringen suchen. Vorstufell
der römischen Rechtflgesobichte, von denen die Ueberlieferung
der klassischen Juristenschulen nichts weiSEl, sind in dankenswerter
Weise durch die Auffindung der latinisohen Stadtrechte von
Salpensa und Malaca deI' Forschung nahegerückt worden. Bei­
spielsweise hat Mommsen es vermocht, mit Hilfe dieses späten
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latinischen Provinzialrechtes auf das älteste und strengste römische
Schuldrecbt, wie es vor dem gemilderten der XII Tafeln bestand,
seine Vermutungen auszudehnen (Ges. Sohr. Abt. I Bd. I 8.363 f.).
Die lex Salpensana bezeugt duroh gelegentliche Erwähnung der
Mllnus (RubI'. XXII und sonst) den latinischen Ursprung dieser In­
stitution (s. Mitteis, R. Privatrecht I 1908 S. 5). Im Hinblick anf
die Möglichkeit, dass älteres latinisches Recht und fOl'tgebildet~s

l'olnisches Zivilrecht in der Frühzeit Generationen hindurch neben­
einander hergehen konnten, bis die Angleicbungdes latinischrll
Brauches an den römischen vollzogen War und damit die letzteIl
Spuren eines älteren Rechtes verschwanden, berechtigt das Vor­
kommen der Nomenklatur PoubUlia TUf-pilia im Latium des
6. Jahrhunderts noch nicht dazu, ihre damalige Giltigkeit für
das ganze lateinische Sprachgebiet, ihr verbreitetes Auftreten in
der römischen Bürgerschaft zu verlangen. Unter den Insollriften
Lati'ums aber lässt sich ein weiteres Beispiel für diese Namen­
gebung nachweisen. '

'In den Aufsohriften der Ficoronischen Ciste aus Präneste
OlL. XIV 4112 (1 54) DÜldia Macolnia ftleai dedit, Novios
Plantios medRomai {ecid gleichen die Nomenklaturen des Künstlers
und der Matrone einander nur in der äusseren Bildungsweise
der Namen. Was dagegen die Funktion der Namen angeht, so
ist die Nomenklatur des Mannes als Verbindung eines auch sonst
in pränominalem Gebrauoh belegten Namens (OlL. I 878 VI 8271
Novi(~fJJ) Graeci(nius). I 1261 = X 169 N. Vibio Nov. f.} n,it
dem zu Rom frühe vorkoLOmenden Geschlechtsnamen Plauti/rs
(vgl. Mommsen. CIL. I1 p, 25) vollkommen verständlich. Die
Nomenklatur der Frau dagegen stellt zwei Namen gentilieischer
Bildung zusammen, von denen der an erster Stelle stehende
nur auf Grund einer, irgendwelohen weiteren Haltes entbehrenden,
Vermutung unter die üblichen Pränomina deI' frühen Zeit ge­
rechnet. werden kann; der an zweiter Stelle l'\tel1l'mde aber gibt
ebenso wenig Anlass, etwa als Kognomen, als nachgestelltes
Pränomen (s. u.) Erklärung zu finden. Dagegen sind in Praeneste
die beiden Geschlechter der gens Dindia wie tier gens Macolnia
seit altersher belegt; XIV 3117 O. Diniti(os}. 3118. 3120 nnd
sonst,3160 lIf, lIfacolnio(s). 3161 und sonst. Dieser Sachverhalt mag
auch Schulze veranlasst haben, in den Nachträgen zu S. 613 (8.595)
für Dindia JJlacolnia die Deutung als Gattin eines Magulnius
vorzuschlagen.

Die Schwierigkeit, weitere sichere Beispiele der Nomenklatur
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Poublilia Ttwpilia zu erhalten, beruht nicht nur auf der bereits
oben bemerkten Zweideutigkeit von Benennungen wie 1'1aria
Pab,.icia UIlW., in denen es naheliegt, Ma,.ia, als Priinomen zu
fasllen, Das formale Zusammenfallen der ein -ia-Suffix ent·
haltenden Pränomina mit dem Gentilnamen kann ('benso auch
wegen des gelegentlichen Gebrauches naohgestellter Prä.nomina
in alter Zeit irrefUbrend wirken, Denn Mommsens zB. im Staats­
l'coht IrI S, 201,4 ausgesproohene Regel, dass in der Frauen·
benennung der Individualname während der republikanisohen
Zeit vor dem Geschlecbtsnamen seinen Platz habe, in der Kaiser'
zeit naoh demselben, hat sioherlich fth' die Insclll'iften aus Latium
keine unbedingte Geltung, vgL OlL. XLV 3lH7 Samiaria llf, f.
Minor Q(uinti) und hierzu Dessau im Index: S. 600. Und darum
ist schliesslich auoh in einer stadtrömiscben arohaischen Insohrift
wie OlL. VI 8222 (I 853) Oacilia Ania a, d. k. Ian. die Mög­
lichkeit nioht ganz von der Hand zu weisen, das Ania an Stelle
des Kognomens steht; denn der Gebrauch als Pränomen ist fiil'

den Namen Annius bezeugt (Sohulze S. 519, 1). Freilioh ist eine
solche Bezeugung pränominaler Verwendung als unerlässlioh zu
furdern, wenn fortan in arohaisohenFrammbenennungen naoh latinisch·
römiscller Sitte ein Name gentilioisoher Bildung als Kognomen
angesprochen werden soll. Denn während Benennnngen wie
Poublilia Ttwpilia, Dindia Macolnia nioht mehr als beweiskräftige
Beispiele für die allgemeine Mögliohkeit eines Gebrauches von
[{ognomina rur die latinisohe Frau in alter Zeit gelten können,
wird dieser Gebrauoh noch strittiger als er bisher war; 8. Hübner,
Handb.IiI S. 674. Soviel soheint sioher: wo in arohaischen In­
sohriften zwei der Form nach gentilioisohe Bildungen in der
Frauenbenennung zusammenstehen und es klar ist, dasll das zweite
Gentilicium nicht das des Ehemannes ist, da trägt der an erster
Stelle stehende Name den Charakter des Vornamens offen zur
Schau. Wie zB, OlL, XIV 4104 in der Aufschrift eines praenesti­
nischen Spiegels, Oeisia L()U()ilia doch wohl für die Frau des
luftio Setio gehalten werden muss, so ist Oei.sia (s. das Kognomen
Oaesia OlL. VI 1391 u. s.) als Vorname seinem Ursprung nach
durohsichtig und stellt sich neben das in alter Zeit belegte
Pränomen Oaesulla (s. Thes. 1. 1. Nom. pr, I 56,29 SR.). Die
sohon oben S.583 erwähnte, wohl noch dem 6. Jaluhundert an­
geMrende Inschrift CIl~. IX 8621 (I 1298) berichtet von der
Ehe einer Gavia Oaesidia mit einem P, Bt'MtiUS; hier denkt
Moullneen, Oll.. IX Index: p. 732 und mit ihm Otto, Thes. Nom.
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pr, I 49, 17 ff, daran, Oaesidia als Kognomen zu fassen, Aber
für Oaesidia illt die Zugehörigkeit zu dem Vornamenschatz jener
Zeit vielleicht doch unsicherer als fitr Gavia. Die nicht synkopierte
Form des Pränomens Gavia erregt keinen Anstoss, auch nicht
angesichts der zufällig unmittelbar vorangehenden synkopierten
Vel'balform posit, wenn anders der Ausfall des u zwischen den
gleichen Vokalen leiohter als der Schwund hinter dem Akzent in
Gaius vonstatten ging. Obwohl die nicht synkopierte Form Gat'ius
als Gentilioium sioh offenbar ungleich länger gehalten hat, wie
als Pränomen, so zeigt doch diese frühe Inschrift einer römischen
Bürgerfamilie überall in der Stellung der Namen die vorgeschriebene
Ordnung; Gavia Oaesidia entsprioht dem voraufgehenden Tertia
Sapiena 1,

Bleibt aber auch die Beziehung von Frauennamen wie
Oacilia Ania, Maria Fabricia usw. auf die Manus-Ehe unsicher,
so 'tragen diese Namen doch in gewisser Beziehung zum Ver­
ständnis der Nomenklatur Poublilia 1'urpilia bei, Einem Sprach­
empfinden, das Benennungen wie Oacilia Ania usw" die Ver­
einigung zweier der Form nach genti1ioisober Bildungen in der
Benennung gewöhnt ist, kann die Fähigkeit nioht abgesproohen
werden, die Verbindung zwei~r Geschleohtsnamen wie Poublilia
Ttwpilia als Formel der Nomenklatur hinzunehmen. Damit wird
die von Sohulze versuohte Beziehung des nomen gentile Turpilia
auf das naohfolgende Appellativum umor hinfällig; die Hinzu­
fügung des Appellativums ist in Wahrheit bei der strengen Ehe
grammatisch nicht anders zu verstehen als bei der freien. ygI.
Te1,tia Sapiena ... wcor, P6la Aponia UiC01' (IX 4646 = I 13(3)
usw. Wir lernen, dass die latinische materfamilias bei dem

1 Die Auffassung von Gavia als Gentilicium müsste folgeriohtig
dazu führen, in Tertia nicht mehr mit Mommsen, eIL. IX Index p.745
(11 Index p. 597) das lateinische Pränomen zu sehen, sondern den Fa­
miliennamen faliskischer, etruskischer Herkunft (s. Schulze S. 49 u. 242).
In diesem Falle wären die Mutter und Frau des römisohen Bürgers
nioht nach latinisoh-römischer Sitte der Nomenklatur benannt, sondern
diese Frauennamen wären geeignet, unsrdr mangelhaften KIDlde über
das cODubium der Römer mit verbündeten Gemeinden einen Fingerzeig
zn geben (vgl. Mommsen, Staatsrecht III S. 36, 1 u. 633 f. 715). Die
Nomenklatur Gavia Caesidia wäre dann als etruskischer Doppelname zu
verstehen, s. u. S.597. - Uebrigens vgl. mit Gavia Caesidia faliskisch
Cavia Vecinea, Cavia Vetulia (Conway, The !tal. Dial. I 325. 344), wo
Cavia doch wohl Pränomen ist.
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Eintritt in die Manns eine Namenführnng beanspruchte, die sieh
von derjenigen der filiafamilias oder gar derjenigen der Halls­
skhl.vin;(B. u.) in ihrer Anlage nharakteristisch abhob 1. IlaBil

1 Dass überhaupt die Frauenbenennung in den lateinischen lu­
;;chriften seit a1lers bestimmte Sohemata. der ;Nomenklatur kann
uieht bezweifelt werden; vgI. Mommsen, Staatsre'cht UI S. 201, 4. Die
weitere, ebenda ausgesprochene Meinung Mommsens, dass die Frau von
!trchts wegen namenlos gewesen sei, hat politischen, staatsrechtlichen
tiinn. Dagegen ist die Behauptung Schulzes, Eigenn. S.49, Ö, dass bei
den RÖlll()rn die Frau rechtlich namenlos gewesen 'wie sie es
hei den S!lmojeden tatsä.chlich gewesen sein soU', in dieser Zu­
spitzung. schwer zu verteidigen, zUlllal diese Behauptung die klassische
Zeit im Auge hat und also mit der Geschäftsfähigkeit der Frau seit
der Ausbildung des prätorischen Rechtes unvereinbar ist. Diese letztere
maoht den Vergleich mit den Samojeden m. E. ganz unmöglich. Aber
auoh das frühe Erscheinen enuntiativer Pränomina (11faiol', MinoT,
SecundlI, Te1'tia) entspricht in noch höherem Grade einem privat­
l'rohtlichen Bedürfnis zur Bestimmung der Persönliohkeit als dem
V.!rlangen Rufnamen zu schaffen. - Die Ansieht Mommsens, dass den
Mädchen herkömmlioh lndividualben~nnung von jeher worden
ist, die sioh auf ein klares Festus-Zeugnis stützt, bleibt zu Recht he-

s. PauI. Fest, 120 M, lustl'ici dies infantiwll appellalltur puellantln
octa'llu,s, pUN'orwn nonus, quia his Zustrantur atque cis nomina imponuntuj'
(s, auch Marquardt, Privatl. 12 S.83, 6), Diesem Festus-Zeugnis, das
auch von sakralrechtlicher Bedeutung scheint allerdings eine in d<;'r
SlJhrift De l)!'aellominibus erhaltene Nachricht bester Tradition zu
widersprechen c. 3 pueris non prius quam togarn Vil'ilcln Sltmerent, puellis
non ante quarn nubej'cnt p"aenomina imponi moris fuisse Q. Saaevola
auctm' est. Doch denjenigen Teil dieser Nachricht, der die Knaben
nngt'ht, hat Mommsen Forsch. I S. 32 u, sonst) einleuohtend auf
eine staatliche Anordnung bei d!'r in die Bürgerlisten ge­
deutet, durch welche die frühere durch Festus bezeugte Sitte keines­
wegs beseitigt worden ist. Betreffs del' Mädchen aber ist diese Nach­
richt der Schrift De praen. eben auf die archaisohe Zeit zu beziehen,
und gibt hier die erwünschte Bestätigung für die epigraphische Beob­
achtung, die eine Zweistelligkeit des l\fatronennamens, sowohl der in
strenger wie der in freier Ehe lehend!'n Gattin erkenuen lässt. Zu­
gleich legt, das Auftreten der Nachricht iiber die der Mäd­
cheu bei der Heirat im Zusammenhang mit derjenigen über die mä.un­
liche Nomenklatur die Annahme n:the, dass auch die Benennung der
Matronen (wenn auch nicht der Framlll im allgemeinen) öffentlicher
Ordnung seit fl'üher Zeit unterlag. Da die Feststellung des Personal­
standes der Biirger durch die Zensoren nach Savignys Ausführung,
Vel'nl. Schrift. Bd I S. 83 ff., sich auch auf die Frage nach ihrer recht­
m~~ssj,gen Ehe erstreckt hat, wird die Nomenklatur der verheirateten'
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eine formelhafte Verbindung' die Trägerin der Nomenklatur der
materfnmilias gewesen ist, bat sohlies81ich auch Solmlze mit
l"einer Auffassung des Namens Dinclia Macolnia bereits anerkannt.

GIeichwohl wird es passend sein, noch einen Bliok auf den
adjektivischen Gebrauch des nomen gentile in der Nomen­
klatur der Sklayen zu werfen, den Sohulze zur UnterBtützung
seiner Erklärung der Formel Poublitia Turpilia Otl. !~.:eOt' alB
'Turpilische Gattin deB Cn: herangezogen hat. Die ältere Nomen­
klaturderSklaven,über die unterdessen Oxe, Rh. Mus. 59(1904) 108ft'.
ausführlich gehandelt hat, Et'OS .Au1·eli(us) L. s. ist deshalb un­
geeignet, Schulzes AuffaBBung der Matronenformel den Weg zu
ebnen, ,weil Eros .Aurelius unmittelbar der Nomenklatur des freien
Mannes entBpricht, und der Zusatz L. s. für sich verBtändlich
ist. Dass der Zusatz L. s. eine nachträgliche Erweiterung der
ursprünglichen Sklavenbenennung Eros .AureUus bedeutet, ist
ein&! allgemeine auch von Schulze geteilte Annahme, die von der
Wortstellung in der fortentwickelten Formel Eros .AureU L. s.
ihre, Begründung hernimmt; hieraus ergibt sioh bereits die
strllktive Loslösung des nomen gentile .AureUus von servos, seine
Zugehörigkeit zu F/f'os. Noch einleuohtender wird die Teilung
der älteren Sklavennomenklatur in ihre beiden Bestandteile durch
die Erwägung sieh gestalten, dass der .Aurelius, in dessen potestas
der Sklave ist, und VOll dem er deshalb den Geschleohtgnamen
trägt, ursprünglich von dem L. Aurelius, etwa einem Haussohn,
dessen Bursche Eros ist, verschieden gewesen sein mag. Der
Zusatz L. 8. besitzt seine näohste Parallele in den aus dem
Genetiv des Vornamens erwachsenen Sklavennamen GaipOt' Marcipor
Naep()t· usw. Schulze hat überzeugend bemerkt, dass die Bildung

Frau schwerlioh der gewohnheitsmässigen Regelnng allein überlassPIJ
geblieben sein, Ob der Abkömmling eines römischen Bürgers seiner­
seits Eintragung in die Bürgerliste fand, hing auch von dem Persol1al­
st.and der Mutter ab, - Später, als die zweistellige Namenführung der
mat.erfamilias abgekommen war (s. u.), bietet für die Matrone in strenger
Ehe die Nomenklatur Saufeia G. f. Tondi (s. o. 8. 580 und auch Mar­
quardt, Privat!. 12 8.17, ö) eine vollkommen individuelle Bestimmung,
fiir die in freier Ehe lebende kann der Zusatz uxor als Unterscheidung
dienen 3261 Servia M. f. Ginsi u'Vor). Dass die Matronen im
lichen IJeben und oft auch epigraphillch nur mit dem Geschlechts­
namen genannt werden, ist mit der Annahme sehr wohl vereinhar,
dass das Hecht jene persönlich bestimmte Nomenklatur fUr sie in Be­
rE'itschaft hatte.



590 Rickel

Naepor verhältnismässig jung ist, jünger als die pränominale Ab­
kürzung On., weshalb Naepor mit der ursprünglichen Einstellig­
hit des römischen Namensystems nichts zu tun hat. Die Nomen­
klatur Naepor ist keineswegs an die Spitze der Liste zu setzen,
die Oxe.aaO. S. 140 von der geschiohtliohen Folge der Sklaven­
nomenklatur gegeben hat, sondern ist neben der Formel Eros
Aurelius frühzeitig einhergegangen nnd auch später nicht ausseI'
Gebrauch gekommen (s. Oxe S. 108). Dabei hat dooh wohl
kaum das Bestreben des die potestas besitzenden Herrn, sein
individuelles Pränomen auch in deI' Skla.vennomenklatur zum
Austlruck gebracht zu sehen, die Bildung Naepor neben der Be­
nenJlung Eros A1lrelius gezeitigt, die Hinzufiigung von L. 8.

bestimmt. Der Grund dieser Hinzufügung wie der Bildung von
Naepor liegt vielmehr in dem Saohverhalt, dass jedweder Haus­
sohn, zB. auch der in Amt und Würden befindliche, seine Sklaven
rechtlich nur im Namen des für die Sklaven verantwortlichen
Hausvaters besaBs und erwarh, tatsächlioh jedoch sein Gesinde
zum persönlichen Gebrauch um sich hatte. Auf diese Weiso
erklärt sich auch üheraus einfach in der Libertinennomenklatur
OlL. I 1076 M. Pinaril'us} P. 1.. Marpor, VI 30914P. Gornelills
P. l. Gaipor der Widp.rspruch zwisohen den Namen Marpor bzw.
Gaipor und dem Pränomen dessen, der die potestas iune hatte,
so dllss hier an eine fideikommissarisclle Manumissio nicht gedacht
zu werden braucht. Bei dem Zusatz L. s. zu der Namengebung
EtOS AW'elius wird sich die Erinnerullg an den Ursprung des
Zusatzes frühzeitig verwischt haben, womit dieser alsdann seinen
ständigen Platz in der Nomenklatur der Sidaven überhaupt ge­
wann.

Dass bei der Sklavenbenennung Eros Aurelius L. s. in .
höherem Grade ein adjektivischer Gebrauch des nomen
lJervortritt als bei der Nomenldatur des Freien, in der das
Gentilicium sich mit dem in seiner individuellen Bedeutung ab­
geschliffenen Pränomen zur Formel verbindet, ist nicht in Frage
zu stellen. Aber die Beziehung des GentiIiciums auf das Appel­
lativum SI;,'r1708 ist ausgeschlossen, die der Schulzesehen Erklärung
der Matronennomenldatur (TurpiIische Gattin' entspräche. Ueber"
haupt ist die ältere Namengebung der Sklaven E"08 AureU(u8)L. s.
nach den sorgfältigen Feststellungen OXßs keine archaische in
der Art jener der Matronen. Die Benennung der Sklaven mit
dem Gentilicium ist bis gegen die Sullanisohe Zeit hin belegt
und hört auf, als bei der Verleihung des Bürgorreohtes an gauz
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Italien nicht einmal fUr Frei~ und Freigelassene die römischen
Gentilicia ausreichen.

Ein vereinzeltes zutreffendes Beispiel für die adjektivische
Beziehung des GentiliciulllS auf ein Appellativum bei einer
Sklavenbenennung böte allein die alte Weihinschrift aus Nemi
Dessau 3235 (Not. d. scav. 1895 S. 436) Diana mereio iflouirix
Pape1'ia, falls bier Schulzes Deutung der Inscbrift auf die Weihung
einer cPapirischen Amme' zu Recht bestände. Aber die Vorstellung
einer Papirischen Familienamme, die dafür, dass sie das Kind
ihrer Herrschaft pflegen darf, der Diana einen ellel'nen 81J6er
schenkt, wird durch das sonstige Vorkommen von Ammen und
Pfiegefl'ltue~ auf Inschriften (vgl. zB. VI 13683 Oacilia Mm'cia
nutrim. usw. - s. auch Marquardt, Privatl. Iß S. 89, 1) kultnr'w

geschichtlich niclIt recbt vel·ständlicb. Und wähl;end nOf,ti,'im
Paperia als ein nacb den bisherigen Bemerkungen zur Sklaven­
hellenllung einzigartiger Fall der Verbindung eines Appellativumll
mit dem nomen gentile die erste sicbere Stütze für diesen Gew

brauch abzugeben hätte, ist die grammatisch-formale Doppeldeutig­
keit des Ausdrucks nouiria: Paper'ia besonders misslich. Denn
hier findet sich das Gentilicium keinem Appellativum von aus'
schliesslich substantiviscl1er Funktion nachgestellt, sondern als
nomen verbale wird nutrix in seiner Stellung vor dem Eigen·
namen mühelos attributiv bzw. prätlicativ gefasst, vgl. Neue,
Formenlehre d, L Spr, Il B S. 36 ff, Reisig-Haase, Vorlesungen
über 1. Spr. Note 177. Der überall im Latein begegnende Ge­
brauch des dem Substantiv zugefügten Nomen verbale bezeichnet
oft gerade eine dem Subjekt nicbt notwendig anhaftende, aber
zUl'zeit für es charakteristische Besohaffenheit oder Tätigkeit
(Liv. 2,31,8 pro vietore poptdo usw.). Die sprachliche Möglich­
keit, in der Wendung 1'lOutria: Paperia den Namen als frühes
Beispiel einer ohne Pränomen und patronymische Bestimmung
auftretenden Matrone zu fassen, ist nicht geringer als diejenige
Reiner adjektivillchen Deutung; inhaltlich aber wird die Weih,
ilillchrift nicht durch das Ämmenwesen, flondern durch die Achtung
nlieh der .ältesten Zeit vor deI' selbststiUenden Mutter klar, Die
:lachricht, dass die Frau des Cato Cenllorius ihr Kind selbst genährt
bat (PInt. Cato 20,2), braucht ihre Entstehung nicht erst Kultur·
tendenzen der Kaiserzeit zu verdankeu, deren epigraphische Urlnln w

den ausführlicher als die des alten Rom das Lob der stillenden
Mutter künden ClL. VI. 19128 al'amme Alea:andriae
ezempli ae pUflicitiae quae etiam fWos SUGS propr'iis ubm'ibus c(lu-
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cavit. IX 1154. 4864. Die Weibinschrift von Nemi lässt sich
demnach wohl als Dankeswort einer jungen Mutter fassen, die
der Ursache ihres Glückes und der Doppelnatur der Diana Ne­
morensis mit dem Gesohenk einer ellernen mamma und des ehernen
Speeres Genüge tat: Diana mereto, nOutrix Paperia: 'Der Diana
naoh Verdienst, Paperia stillt'.

Es finden sicb also keine Inschriften als Stütze für die
Meinung, dass in archaischer Zeit Appellativa mit dem Gentilioinm
zu festen Nomenklaturen nach Art einer Namengebung 'Turpilische
Gattin' sioh verbunden hätten. Die dehnbare Verwendung des
Nomen gentile in älterer Zeit bewährt sich nur in der grösseren
Freiheit formelhafter Verbindungen der Eigennamen untereinander
in Benennungen wie Eros Aurelius, Dindia. Macolnia. Dieses
Ergebnis erleidet auch durch ein weiteres Beispiel der Benennung
einer Matrone mit dem Gesohleohtnamen des Mannes CfE. 4785
Oavia O. f. L. Orania tI.vor, das die beiden Gentilioia vonein­
ander getrennt zeigt, keine Einbusse. Denn hier ist der Fundort
der Insohrift, Clusium, in Anschlag zu bringen; die mögliche
oder wahrscheinliche 'colluvio dicendi nulli magistro probanda'
(Mommsen, CIL. I1 p. 255) zwingt zur Zurückhaltung. Uebrigens
ist die Entsprechung dieser Nomenklatur mit der ausführlichen
latinisohen der freien Ehe OlL. XIV 3143 Gemitlia O. f. On. Vatro1'li
'Umor durchgeführt. Die Einsetzung O"ania für Oran't bringt die
Manus zum Ausdruck.

Wenn aber die Spuren einer älteren Nomenklatur der mater­
familias ninht nur in Nemi, sondern anch in Praeneste, einer Stadt
mit engen Beziehungen .zu Etrurien, und ferner in Olusium,
Etrurien selbst sich finden, so wird zu erwägen sein, ob diese
Nomenklatur nicht etwa nur die Angleichung an eine etruskische
Sitte der Frauenbenennung darstellt. Die etruskische Benennung
der Ehefrau, über die Sobulze 8. 263, 316, 325 ff. lI.usilihrlich
gehandelt hat, enthält allerdings den Namen des Gatten j vgl.
S.328 "larci aniesa 'Larcia Anni sn. fWJO? CIE. 1719 oder tutnei
trepusa 'Tutinia Trebonis so. UilJor' 2970", usw. Ob aber das
etruskisnhe -sa-Kognomen im Lateinischen einem Genetiv oder
einer Adjektivbildung entsprinbt, bleibt naoh Schulzes sprach­
geschichtlicher Erörterung vollkommen dahingestellt; weshalb
es der antiquarischen Forschung freisteht, die gangbarste Weise
der Matronenbenennung in den alten Praenestiniscben Grabschrilten
Ourtia Rosci(3115) Saufeiao. f. Tondi(3252) Tapia Q. Vestm'i(3271)
usw. als die lateinische Entsprechung jener etruskischen Formel
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anzusehen. Der an und fiir si~h möglichen Vermutung, die
Matronenbenennungen Dind'ia Macolnia, Poublilia Turpilia seien
gelegentliche Anpassung au etruskischen Ausdruok, ist mit der
Frage zu begegnen, ob wohl auch die nicht in Manus-Ehe
stehenden latinisohen Frauen diese Anpassung vollzogen hätten.
Der etruskisclHl Ursprung der Institution der Manns selber müsste
doch wohl da!! letzte Ziel einer Vermutung sein, die an Her­
leitung der Nomenklatur Poubtilia TurpiZia aus Etrurien däohte.

Einen Weg rur eine Weiterführung der Untersuchung hier
zu finden, erscheint aussicht!!los; nur jene Frage muss infolge
des umfassenden Nachweises etrusldscber Namensfl))'men im Latein
von seitenßer Sprachforschung die Rechtsgeschichte sich stellen,
wie weit es ihr überhaupt noch angesichts jener Ergebnisse er­
laubt ist, einen wesentlichen nationalen Bestand ältester latinischer
Sitte als selbstverständlich hinzunehmen. Denn durch die ge­
siclletlle Erkenntnis, dass der etruskisohe Namensohatz eine reiche
Fülle italischen, d. h. für ihn barbarischen Namenstoffes in Um­
formung und Weiterbililung nach etruskischer Analogie enthält
(vgl. Gavius Gavinna, Vibitta Vibenna UllW.), ist allerdings die
vollständig durchgeführte Tuskisierung einer ausgedehnten lati­
nischen Bevölkerung in helles Licht gerückt. Was nun aber die
chorograpllische Bestimmung dieser Tuskisierung angeht, so kann
die Identität zwischen Orts- und Gentilnamen etruskischer Her­
kunft, ihr Vorkommen, ihr Fehlen in dieser Hinsicht nichts lehren,
weil einerseits solche Identität im Gesamtgebiet der italisohen
Stämme begegnet, und andrcrseits der etruskische Ortsname
ebensogut für eine mehr oder weniger vorübergehende Herrschaft
etruskischer Geschlechter wie für eine wirkliche Besiedelung und
Tuskisierung der Bevölkerung zeugen mag (Schulze S. 566, 577/8).
Ob im eigentlichen Latium die politische Herrschaft der Etrusker
das Verschwinden einheimischen Familienrechtes im Gefolge
gellabt hat, bleibt um so fraglicher, als ,hier die Tuskisierung.
wie die Geschichte lehrt, missglückt ist, umgekehrt von hier
aus die Latinisierung Etruriens ihren Ausgang genommen hat.
Die gegenseitigen Beziehungen zwischen dem etrusldschen und
lateinischen Namenschafz sind übrigens bekanntermassen in noch
höherem Grade der Ausdruck für die Romanhlierullg Toskanas
in den letzten Jahrhunderten der Republik, als für das einstige
Aufgehen italischer Bevölkerung in der etruskischen Nation. Wie
wenig die ganze J\.'Iasse der Belege etruskischer Namensformen
im Latein, die hier zu beohacMende Entlehnung formativer

Rhein. 'Mus. f. Philol. N. F. LXV. 38
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Elemente an und tur sicll einen Gradmesser für die kulturelle
Abhängigkeit des eigentlichen Latiums "on den Etruskern in
der Frtthzeit abgehen darf, zeigt die Erinnerung, dass das grie·
chische Element bei der Bildung lateinischer Gentilicia 'merk­
würdig schwach' (Schulze S. 54) vertreten ist. Die Gentilicia
aus griechischen Wortstämmen (Eumachius usw.) beanspruchen
einen so unbedeutenden Platz im lateinischen Onomastikon der,­
11l11b, weil die Latinisierung einer ganzen griechisch redenihm
Bevölkerung, solange das römische Namensystem herrschte, nicht
stattgefunden hat. Je unleugbarer der Einfluss von Cumae,
NeapoUs usw. seit Latiums Eintritt in die Geschichte auf seine
Kultur war, je früher die Entlehnung zahlreicher Appellativa
aus dem Griecbischen einsetzt, desto geringfügiger ist der
griechiscbe Sprachstoff in den lateiniscllen Gentilicia..

Ueber die allgemeine Erwägung binau!!, dass trotz einstiger
Vorherrschaft der Etrusker in Latium die Bewahrung einheimischen
Rechtes möglich gewesen sein wird, ist in bezug auf die etruskisclle
Benennungsformel der Ehefrau und den Unprung der römischen
Manus an die mutterrechtlichen Anllchauungen der Etrusker zu
erinnern. In der für die Entstehung der etruskischen Doppel­
namen bedeutungsvollen Hinzllfügung der mütterlichen Abstam­
mung zum Namen (CIIJ. XI 2228 Q. Haerinna Q. f. 8entia natu8.

usw,) machen diese Anschauungen sich nomenklatorisch geltend;
mit ihnen hätte sich eine etrusldsr.he Herleitung der Manus aus­
einanderzusetzen.

Das Problem des etruskischen Gehaltes ältester Institutionen
des latinischen Reclltes bleibt im wesentlichen undurchsichtig i
umgekehrt aber ist es bekannt oder lässt sich mit Wabrscbein­
liclll,eit ermitteln, wie frühe römisches bzw. latinisches Recht
seinen Einzug in Etrurien gehalten bat. Die Besinnung auf die
versohiedene reohtliche Lage der einzelnen etruskischen Städte
naoh dem Sturz der etruskischen Macht im 4. Jahrh. vor ChI'.
wird es sogar deutlich machen, mit welcher Berechtigung Spuren
ältesten latinischen Privatrechtes nicht nur in Nemi uud Praeueste,
sondern gerade auch in einer Stadt wie Clusium erwartet werden
dill'fen.

Angesichts des durch die Stadtrechte von Salpensa und
Malaca fassbar gewordenen Nebeneinanderbestehens altlatinischer
Institutionen und fortentwickelten römischen Stadtrechtes ist die
Annahme erlaubt, dass die Nomenklatur POltblilia Turpilia aus
der Mitte des 6. Jahrb. der Stadt, wenn sie allenfalls zu dieser
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Zeit für die römische Bürgerschaft veraltet war, Generationen
länger in latinischen Städten sich gehalten habe. 'Ein regelmässig
funktionierendes Organ für römisch·latinische Satzungen insbesondere
privafrechtlichen Inhaltes' hat es nicbt gegeben (Mommsen, Staats­
recht In S. 628). Wer also unter solcher Voraussetzung nach
Beispielen für die Namengebung PQublilia Turpilia suoht, wird
schwerlich in Rom selber derartige Urkunden älterer latinischer
Sitte erwarten dürfen, zumal gerade in den Jahren 577/i97,
567/187 die grossen Ausweisungen der Latiner aus Rom statt­
gefunden haben. Noch geringer ist die Wahrscheinlichkeit in
den rö.mischen Kolonien, wie sie nach dem Muster Ostias bis
gegen die Zeit des Bundesgenossenkrieges hin in ganz Italien
gegriindet waren (dasVerzeichnis bei Marquardt, Staatsverw. 1238 ff.),
Spuren altlatinischen Personalrechtes aufzutreiben. In gleicher
Weise bleiben die sämtlichen römischen Munizipien, die das
Rechtß von Tusculum und Caere oiler das des nachhanniba1ischen
Capua hatten, aussol' Betracht. Die alten Grabschriften des
etruskischen Caere OlL. XI 3635-3692 (I 1315 ff.) zeigen im
Namenwesen viel weniger Besonderheiten als diejenigen des
lateinischen Praeneste; aus einer Inschrift wie Xl 3673 (I 1332)
a. Pabate L. f. weht die ganze Strenge römischer Zensoren­
Kontrolle, die einen etruskischen Caeriten, der seinen Namen zu
latinisieren nicht einmal versucht hat, doch in vorgesohriebener
Namenordnung öffentlich auftreten lässt; nur einer Tribus gehört
der' Halbbürger nicht an. Aber die Möglichkeit, unter den
lateinischen Inschriften altlatinische Numenklaturen zu treffen,
verringert sich auch dadurch, dass nur bis zum Bundesgenos~en.

krieg Italiens latinische Städte ihr eigenes Recht bewahrt haben.
Und wenn es sich um eine archaische Namengebung handelt,
die zugleich eine Einrichtung der Sitte wie des Rechtes, gewiss­
lich nicht allzulange dem gleichmachenden Einfluss der ton­
angebenden Hauptstadt zu widerstreben vermocht hat, können
für die Suche nach Beispielen auch die ProVinilialstädte mit iUIi

Latium, die in der Kaiserzeit his Caracalla bestanden haben,
vernachlässigt werden. In Frage kommeu lediglich die alt­
latinischen Städte und die latinischen Kolonien Italiens (Ver­
zeichnis bei Marquardt, Staatsverw. 12 49 ff.), deren letzte Gründung
Aquileiain das Jahr 573/181 fällt, die aber bis zum Bnndes­
genossenkrieg ihre Autonomie behalten haben. Wenn die In­
schrift PoubUlia Turpilia tatsächlich eine zu ihrer Zeit nur noch
latinische Matrol1enbenennung bedeutet, so I,ann die Heimat der
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Fra.u) sofern die private Weihung aUR naheliegender TImgehung
des Dianahaines zu Nemi stammt, nur etwa Praeneste, Tibur oder
eine der iibl'igen, sehr wenigen Städte gewesen sein, die nach
dem grossen latinischen Krieg des Jahres 416/338 wieder zum
Bündnis mit Rom Zutritt gefunden haben. Erwähnenswert ist
es im'merbin, dass fUr Cora die lange Bewahrung der Autonomie
wahrscheinlich ist (Mommsen, Staatsr.IU S. 573, 1), und unte)' den
wenigen Inschriften aus Cora. sowohl die gens TurpiZ-ia wie die
gens PubUlia. aIR alteingesessene Geschlechter mehrfach bezeugt
sind (eIL. I 1149' X 6517. X 6526. I 1157. 1158 = X 6528.
X 6512. 6514). - Je engbegrenzter nun aber neben den römischen
Kolonien und den iiberaus zahlreichen Munizipien mit der civitas
sine suifragio der Geltungsbereich des 1a.tinisohen Rechtes unter
der von Haus aus lateinischen Bevölkerung im Italien deI!
6. Jahrh. d. St. sich erweist, desto grössere Aufmerksamkeit
verdienen die triftigen Auseinandersetzungen Mommsens, Staa.ts­
recht UI S. 620 if. über die Verleihung latinischen Rechtes an
verbündete peregrinische Gemeinden. Bei Beachtung dieser Aus­
führungen Mommsens verliert das Auftreten der von der Nomen­
klatur Poublilia Turpilia nicht lösbaren Inschrift Oavia O. f. L. Orania
ua;or gerade in Etrurien, in Clusium, seine Bedeutung für eine
etwaige etruskische Ableitung der Manus gänzlich; zumal in
anderen für die rechtliche Latinisierung in Betracht kommenden
Landschaften Italiens nicht wie in Etrurien ein Material zahl­
reicher Grabschriften vorhanden ist, das eine a.rchaische Nomen­
klatur bewahren konnte. Zn dem ältesten Teil der italischen
80cii gehören die etruskischen Städte wie Perusia., Clusium new.
Wie es sichere Tatsache ist, da.ss in Caere zugleich die etruskische
Sprache, sogar wohl als Geschäftssprache im Gebrauch war,
und zugleich da.s römische Recht gegolten hat, so ist die An­
nahme nicht von der Hand zu weisen, dllss die etruskischen In­
schriften zum grossen Teil in die Zeit der Herrschaft latiniscller
Stadtrechte in Etrurien fallen. Die nationalen BeBonderheiten
der etruskischen Nomenklatur, die metronymischen Angaben, die
Führung des Familienkognomens, die Doppelnamen, sind gewiss
zäh bewahrt worden, auf ihre entscheidende Bedeutung für die
Geschichte römischen Namenwesens ist unten zurückzukommen.
Aber andrerseits wäre es wunderbar, wenn die etruskischen In­
schriften in ihrer Nomenklatur von der Einwirkung latinischen
Personalrechtes ihrerseits unberührt geblieben wären. Das Zu·
rücktreten der etruskischen Spra.che SChOll zu Beginn der Kaiser-
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zeit, die rasche Romanisierung aes Landes nach ErteihlOg des
Bürgerrechtl's erzwingen geradezu die Vorstellnng, dass die
engsten Beziehnngen zu Latium in der Richtung der Romani­
sierung vorgewirkt hatten. Die Gründung der latinischen. liolonien
Sntrium und Nepete im Jahre 371/38,3 hat mit der Latinisiel'ung
des binnenländischen Etruriens den Anfang gemacht, wie die
Romanisierung der Rüste durch die Anfnahme Oaeres in die
Bürgersohaft etwa um dieselbe Zeit einsetzte. Von der Gesetz­
gehung in Rom hing die rechtliche Latinisierung einer peregrinischen
Gemeinde ab, und die römisohe Regierung moohte gegenüber den
etruskisohen Städten, wie Clusium, eine Politik für angezeigt er­
achtet haben, die sie Neapolis gegenüber unterliess. Das ver~

sohiedene Verhältnis, in dem die lateinischen Gentilicia zu dem
etruskischen und griechischen Namenschatz stehen, ist der Aus'
druck dafür, dass die Latiuisierung peregriniscller Gemeinden
wiilM"end der republikanischen Zeit sich nicht auf die griechisohen
Städte Unteritaliens, wohl aber vel'hältnismässig frühe auf die
etruskischen erstreckt hat. Während also alles in allem die sach­
liche, rechtliche Zusammengehörigkeit der etruskischen Matronen·
formel 'tufnei trepusa' und der praenestinischen 'Ourtia Rosci'
schwer zu bestreiten ist, ja offenkundig erscheint, ist aus dieser
Zusammengehörigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach nichts anderes
zu lernen als der frühe erfolgreiche Einzng latinischer Stadtreohte
in Etrnrien. Und wä.hrend weiterhin in Latium die Bezeiollnung
der Manm;-Ehe durch Hinzufllgung des Gattennamens im Genetiv
als jüngere Ausdrucksweise gegenüber der Formel Poublilia
Turpilia sich darstellt, bleibt für diese letztere Nomenklatur das
Vorhsndensein einer etruskischen Entsprechung dahingestellt.

Obsohon es unerlässlich ist, die lateinisohe Bezeichnung der
Manus-Ehe mit der etruskischen Benennung der Ehefrau zu ver­
gleichen, so erleidet dooh eigE'ntlich bei einer jeden möglichen
Entscheidung der hiel'bei aufgeworfenen Fragen die besondere
Bezielnmg der Formel Poublilia Turpilia auf die Institution der
Manus und ihre Gesohichte keine Beeinträchtigung. Dagegen
steht und taUt die gegebene Deutung dieser Nomenklatur mit
dem Urteil, ob sie mit den etruskischen Doppelnamen, d. h. mit
Frauenbenennungen wie OlL. XI 2214 Titia Vescnia, 2247 Hastia
Vemt1'onia, 2320 Orasinia Ruscinia usw. zusammengehört; denn
diese Franenbenennungen sind allem Ansohein nach gemäss der
männlichen Nomenklatur zR OlL. VI 12450 D. Aterius Arruntius
zu verstehen, d. h. der Abkömmling vereinigt in seiner Perllon
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die Gentilicia des Vaters Aterius und der Mutter Arnmtia
(Schulze S. 321). Die Bellcnnurg Poublilia Tzwpilia aber gleichsam
als einen vereinzelt gebliebenen Vorläufer jenes fUr die Römer
na.cbsullanischen Braur.hes der doppelten Gentilieia aufzufassen,
ist philologisch unmöglich wegen des Textes der Weihinschrift,
in der der Sohn mit dem Pränomen allein bezeichnet wird. Diese

.Auffassung wäre völlig unhistoriscb, weil sie dem rudimentären
Cha.rakter deI' Nomenklatur keine Rechnung trüge. Während
nämlich jener etruskische Einfluss auf das römisohe Namenwellen
mit der Herbolung adliger Kognomina aus Etrurien begonnen
haben mag und auf jeden Fall seit der Sullaniscbell Epoche mit
dem Aufkommen doppelter Gentilicia in stetiger Zunahme zur
Entfaltung gelangt, findet die Benennung PoubUUa Turpilia aus
der Mitte des 6. Jahrh. wohl in der ältesten Zeit Parallelen;
dagegen lässt sich in der späteren Zeit keine Frauennomenklatur
mitdoppeItem Gentilicinm nach Art der Inschrift von Nemi
erklären: ZB. ist der Gatte der Lieinia Marcia XIV 1235e10
Papius, wie die Inschrift sagt, der Sohn der Lucilia T. f. Tifia
V 8862 ein Papirius usw. Der Grund, warum nach dem 6. Jahrh.
in der Benennung der materfamilias nirgendsmehr das Gentilicium
des Gatten sich nachweisen lässt, liegt in der Geschichte. des
Eherechtes. Wenn sich hier ein einleuchtender AnhaltspunU
und schliesslich auch ein hierherzllziehendes Zeugnis für .die

. Vermutung findet, dass gerade im Verlaufe des 6. Jahrh. eine
entscheidende Veränderung in dem Wesen der Manus-Ehe vor
sioh gegangen ist, deren Aussterben allerdings erst in die Zeit
nach Gaius fällt, dann wird die Frage endgültig entschieden sein,
in welchen geschichtlichen Zusammenhang die Nomenklatur
Poublilia Turpilia gehört.

Die l'ömiscbe MalJUs-Ehe, wie sie die Altmeister dei'
römischen Jurisprudenz kennen, ist, nach einem treffenden W Ol'te
Mommseus (Staatsrecht UI S, 36), in ihrer Wirkung auf
Personalrecht der Frau eine Ruine. Die römischen Juristen
wissen es nicht anderll, als dass das Scheidungsrecht der freien
Ehe auoh für die strenge gilt, dass also die in Manus-Ehe
lebende Frau durch aUAdrückliche Kundgebung des Scheidungs­
willens den Gatten l';wingen kann, die Remanzipation, den Auf­
hebuugsakt für die Manns vorzunehmen (Gaiu8 1,137 ... (virum)
repudio missa proinde eonpellere potest atque si ei numquam nupta
fu'isset), Diese Möglichkeit für die Frau, die Remanzipation zu
erzwingen, lässt sich nicht mit der Einrichtung vergleiohen, dass
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die Manzipation des Hallssohnes' nicht gegen Rückfall in die
patria potestas sicllert, oder dass Freie unter dem ausdrücklichen
Vorbehalt in l\fancipium gegeben werden können, dass die Re­
manzipation stattfindet (Gaius 1, 140 quem pater ea lege mancipio
cledit, ut sibi rema?wipetur.). Denn fiir die Remanzipation nach
(lei' Scheidung ist der Wille der Frau in l\fanus das Aussohlag­
gebende, und eben dies seIleint sich nicht mit 'der Grundauffassung
der Manus zu vertragen, nacll der die Frau filiae loco ist. Dass
die coemptio VOll Anfang an nur als ein Selbstverkauf der Frau
angesehen worden sei, worauf die Ausdrucksweise coemptionem
facere curn t'iro (Gaius 1,114) hindeuten könnte, ist unvereinbar
mit der Institution der tutela mulierum; wegen Hlres Geschlechtes
ist auch die erwachsene Frau zum selbständigen Abschluss eines
Geschliftes nach altem Zivilreoht unfähig. AussOl'dem hleibt der
Versuch, aus dem Wesen der coemptio das Recllt der Frau auf
Ren,w.nzipation herzuleiten, schon deshalb misslich, weil schwer
zu glauben ist, dass die durch Usus eutstaudene Manus eine
ungünstigere Rechtslage für die Frau ergeben llätte als die durch
coemptio entstandene. Eine wirkliche Entsprechung besitzt die
Remanzipation nach der Scheidung nur in der coemptio fiduciae
causa zB. zum Zweck der· Befreiung von der Agnatentutel, bei
der die Remanzipation kraft der fiduciarischen Klausel vonstatten
geht. Diese letztere Einrichtung ist indes nioht ursprünglirhes
Recht, sondern nach allgemeiner Annahme erst im Verlauf der
republikanischen Zeit aufgekommen. Die coemptio fiduciae causa.
scheint der coemptio matrimonii causa, wie sie auf Grund des
repudium der Frau auflösbar ist, nacbgebildet zusein (Gaius 1, 114 ff.).
Weil nun aber die coemptio matrimonii causa von einer fldu­
ciarischen Klausel nichts weiss und gleichwohl die durch sie
entstandene Manus vor der Auflösung durch eine von der Frau
veranlasste Remanzipation nicht geschützt ist, trägt die älteste
uns bekannte Manns-Ehe bereits die Züge einer nachträglich ab­
geänderten Einrichtung an sich. Der Entwickelungsgang, den
rias Personalrecht der Frau in der historisch bekannten Zeit.
durchlaufen hat, drängt zu der Vorstellung, dass der reohtliche
Anspruch der Gattin in Manus auf Remanzipation bei Aufhören
der Konsensual-Ehe erst später eingeführt worden ist, dass also
ursprünglich für eine Scheidung der Manus- Ehe von seiten der
.Frau überhaul,t die Voraussetzung gefehlt hat. Wie das ul'sprüng-

. liche Recht der strengen nicht sakralen Ehe eigentlich keine
Soheidung, sondern nur eine Verstossung der Gattin gekannt
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haben kann, wie die remancipatio der materfamiliaa uraprünglich
der emanoipatio der filiafamilias gleichgekommen aein muss,
haben Hi.ngst· auclt einleuchtende Ausflibrungen anderer (vgl.
Sohm, Institutionen § 97 S. 452 ff.) hervorgehoben.

Aber die Bestimmung, zu weloher Zeit das Scheidungsrecht
der freien Ehe auf die strenge übertragen worden ist, schien
willkürlioh bleiben zu müssen; und so konnte einstweilen dennoch
Mommaens geschlossene l\onstruktion des ältesten Ehereohtes
ihre An ziehungskraft bewahren: Mommsens epigraphisohe Beob­
achtungen über die Nomenklatur der materfamilias entspraohen
vollkommen der von der antiken Jurisprudenz als ursprünglich
ausgegebenen Verpflichtung des Gatten zur Remanzipation, und
so ergab sioh rur ihn jenes Urteil, dass die römisohe Ehe in
ihrer Wirkung auf das Personalreoht der Frau eine Ruine. Slli.
In der Tat gewinnt dann, wenn die der patria potestas gegen­
über augensoheinliche Begrenzung der eheherrlichen Gewalt duroh
das Recht der Frau auf Remanzipation entspreollellll in den
Vordergrund gerüokt wird, al1ch die gewöhnliche Nomenklatur
der materfamilias Ottrtia Rosci, Oaecilia )Jletella Grassi uew.,
der Verzicht der Gattin auf den Namen delI Ebeherrn einen
besonderen· Sinn. Die Fiihrung des Gattennamene durch die
Ehefrau, die jederzeit durch Uebersendtmg des repudium die
Freigabe aus dem Geschleohtsverbaud erzwingen kimn, erscheint
jetzt als mindestens ebenso widersinnig wie ihre fortgesetzte aus­
scbliessliohe Benennung mit ihrem angestammten Gentilicium
trotz erlittener capitis deminutio minima. Die Hinzufügung des
Gattennamens im Genetiv gibt das tatsächlioh stattfindende Rechts­
verhältnis der historisoh bekannten Manus- Ehe am treffendsten
wieder.

Die ältere Nomenklatur der materfamilias aus dem Latium
des 6. Jahrb. d. St. entprioht einem älteren Personalrecht der
materfalllilias. Wie die epigraphische Stütze der Mommsenscllen
Auffassung des ältesten Ehereohtes dUl'ch die Heranziehung jener
frühen Nomenklatur ins Wanken gerät, so gewinnt deI' aus dem
widerspruohsvollen Gehalt der Institution der Manns, wie sie
bistorisch bekannt ist, gezogene Schluss auf eine Vorstufe ihrer
Entwickelung an innerer Zuversicht. Das äussere Zeugnis aber
für die Umgestaltung des Personalrecbtes der materfamilias, für
den Zeitpunkt, in dem das Scheidungsrecht der freien Ehe auf
die strenge übertragen wurde, ist in der Uebel'1ieferung mit der
Nacbri.chtüber eine einsohneidende vermögensrechtliohe Neuerung
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im Scheidungsrecht überhaupt verbunden. Sero Sulpicius, der
Zeitgenosse Ciceros, hat nach det· Angabe des Gellius (4,3) in
seiner Schrift De dotibus über die Einflihruilg der calltiones
rei uxoriae gehandelt und diese Einführung mit der Ehescheidung
des Sp. Carviliull Ruga unter dem Konsulat des M. Atilius und
P. Valerius in Zuaammenhang gebracht. Gellius selber leit,~t

diese Nachricht mit den Worten ein: memot'iae t,'ailitum est
quingentis fere annis post Romam conilitam nuUas rei u8)oriac
l1eque (!e(iones ncque caldio/?es in urbe Roma aut in Latio fuisse,
qlloniam profeeto nikil desiderabatur nuUis etiamtunc mat"imoJliis
dilJcrtentibus. Die cautiones rei uxoriae betreffen die vertrags­
mässige Rüokerstattung der dos und k(lmmlln wohl nur für die
freie Ehe in Betraoht, aber die Gewährung einer iure begründeten
l\lage an die Frau ist gerade auoh für die Scheidung einer
strengen Ehe bedeutsam, bei deren Eingehen die Möglichkeit
~ner Stipulation aURgescblossen war (s. auch Mitteis R. Privatr. I
~. 53, 31). Dementsprechend wb'cl aus dem Bel'i!lbt des GeUius
unscllwer die Kunde entnommen, dass im Verlaufe des 6. Jahrh.
die actio rei uxoriae auf das Frauengut der strengen Ebe aus­
gedehnt worden ist. Dagegen hat die Nacbricht, dass die Ebe­
scbeiduug des Sp. Carvilius Ruga die erste in Rom und in
Latium gewesen sei, die indet· antiken Literatur vielfach unter
unwesentlicher Veränderung der Jahresaugabe wiederkehrt (zR
Gell. 17, 21, 44 Dionys. Ant. Rom. 2, 25 Plut. Quaest. Rom. 14 p.
267 b 1).. s.), bislang keine Erklärung aus der Geschichte des
Personalrechtes der materfamilias gefunden. Zum Teil ist diese
Nachricht gleichfalls allein auf die vermögensrechtliclle Neuerung
im Scheidungsrecht überhaupt bezogen worden, zum Teil ist sic
ohne weiteres als unglaublioh und wunderbar abgetan worden t.

1 Marquardt, Privat!. 12 S. 71,1 meint, dass die S~heidullg dl!s
den Juristen deshalb als die 61'ste in Rom gegolten habe, weil

seit ihr die cautiolles rei uxoriae ülJlich geworden seien. Puchta­
I~rüger, Kursus der Institutionen § 292 'lI S. 409) erklärt die Er­
zählung, dass durch die Scheidung des Ruga die I~autionen aufgekommen
seien, mit der damals erfolgten der actio rei uxoriae auf
das FrauelJgut der strengen Ehe. Die der Kautionen setzt
er also frühet· an. Deher die Nachrioht, dass jeDe Scheidung die erste
in Rom gewesen sei, urteilt er § 291 (S. 404), dass sie sehr auffaUend
und unwahrscheinlich sei und so verstanden werden könne, dass jene
Soheidung die erste einseitill:e willkürliche oder öffentlioh znr Sprache
gekommene war. Savignys Abhandlung "Ueber die erste Ehescheidung
in Rom" (Verm. Schrift. ß. I 1850 S. 81/93) befasst sich vornehmlich
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Insofern aber die epigraphische Beobachtung der Nomenklatur
der materfamilias nicht nur von einer älteren Beuennungsweise
Kunde gibt, sondern auch dazu drängt, den Beginn der neuen
Nomenklatur für die Stadt Rom gerade in der ersten Hlilfte des
6. Jahrh. anzusetzen, liegt es ungemein nahe, die auf die beste
juristische 1'radition, SeI'. Sulpicius, wenn auch in getrübter
Breehung zurückgehende Nachricht von dei' ersten Scheidung in
Hom im Jahre 527/227 in der Weise zu deuten, daRs zu jener
Zeit das in der Manus-Ehe gültige ehemännliche Alleinherrsohafts'
reoht der Verstos,JUng duroh Gewährung des Rechtes auf Reman­
zipation an die materfamilias sein Ende fand, dass nunmehr
zuerst ein Scheidllngsrecht auoh der strengen Ehe begründet
wurde 1. Dieser Auslegung der Naohrioht von der ersten Scheidung

mit dem von Gellius ange~ebenen Soheidungsgrund des Ruga, die Un­
fruohtbarkeit der Gattin bringe ihn mit seinem Eide vor den Zensoren
ill Widerspruch, quoll iurare a censoribus coactu8 /i1'at ~l,Xorelll se liberwn
quaerlmdum graUa kabiturum. Savigny führt aus, dass Ruga die ge­
wöhnliohe Frageformel der Zensoren bei der Feststellung des Personell'
standes, ob er eiueux01' liberorum quael'endorum eaussa habe, d. h. ob
CI' in Ehe lehe, missdeutet und missbrauoht habe, um einen Soheidungs­
gl'und zu erhalten. Eine Erklärung für die Nachricht, dass in ROlli

in den fülll ersten Jahrhunderten der Stadt keine Ehesoheidung vor­
gefallen sei, suoht S. nioht, sondern nimmt diese Nachdcht als richtig
hill. Die Einwände liegen auf der Hand: die Scheidelormelll
des römisohen Iiechtes sind älter als das 6. Jahrh. (s. u.), auch erzählt
z,B. Val. Max. 2,9,2 (Liv.9,43, 25) ein repudium vom J"hre- 448/1101).

1 Nur wenn jene Züge der Erzählung bei Gellius in den VOl'uor>
gl'und gerückt werden, in denen von der grossen Rücksichtnahme. des
Ruga auf die J!'rau, von der er sioh soheiden liess, beriohtet wird
(Carvilius traditlw uxorem ... egregie dilexisse earissimamque lnorwn
eius gmtia kabuisse), wenn betont wh'd, dass bei Gellius mehr VOll
einem div01'tium als von einem repudium die Rede ist, darf dann ge­
dacht werden, dass Ruga selber Führer der Bewegung war, die der
materfamilias die llöglichkeit verschaffte, ihre Ehe anders als durch
ihre Verstossung beendigt zu seben. Wenn dagegen die von Dionys. Änt.
Rom. '1,25 und Val. Max. 2, 1,4 berichtete Erbitterung des Volkes gegen
Ruga besonders beacht.:t wird, so ist aus der Tradition zu entnehmen,
dass den letzten Anstoss zu der Reform des Eherechtes die aufsehen­
erregende grundlose Entlassung einer };'rau oder materfamilias abgab,
der obendrein ihre dos bzw. res uxoria vom Manne vorenthalten wurde.
In diesem letzteren Falle war die Scheidung des Ruga nicht eigentlioh
die erste Soheidung im Sinne des neuen Scheidungsrechtes, sondern nur
der Anlass dazu, dass solohe Scheidungeu von nun an eintraten. In
der Pl'ojektion der späteren Zeit fielen die Ereignisse zusammen, aber
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in Rom als erster Scheidung' einer nicht sakralen MaDus-Ehe, als
Uebertragung des Scheidungsrechtes der freien Ehe auf die
streng'e, stehen auch nicht die althergebrachten Scheideformeln
des römischen Rechtes im Wege; denn diese I,önnen zum Teil
wie Dig. 24, 2, 2, 1 tuas res tiM habeto ihrem Wortlaut nach nur

auf die freie Ehe gehen (vgt Marquardt, Privatl. 12 S, 70,5); die
Formel der xn Tafeln aber baete foras mulicr (vgl. Büc}leler,
Fleckeis, Jahrb. 105, 1872, S. 566) passt sowohl zu der Yer­
stos,mug der Gattin in l\lallu~, wie zu der Auflösung einer freh'll
Ehe, bei der noch das Klagerecht der Frau auf Rückerstattullg
der dos fehlte. Die Wirkung der Manus einzuschränken, j"t
öfters das Ziel gesetzgeberischer Aktionen im Verlaufe der
römisohen Rechtsgeschichte gewesen. Zu Anfang der Kaiserzeit
bestimmten Gesetze, dass die duroh confarreatio entstandene
:Manus der flaminica nur für die sacra in Betracht komnlell
l:i9l1e, vgl. Gaius 1, 136 cautum est ut haec quod ad saC1'a lall/um
vidcatttr in manu esse, qttod flero ad ceferas caUSQS proinde l!abeafll1',
atqt~e si in manum non cO'llvenisset. Tao. Ann, 4, 16. Von der all­
mählichen Abschaffung der Manus durch Usus berichtet Gaills 1,111
hoc fotum ius partim legibus sublatum est, Aber eine durch­
greifende' Veränderung dei' Institution der Manus war nur durch
ein Gesetz zu erreichen, dass auch die coemptio betraf, deren
Bedeutung für das römische Leben durch ihl' Bestehen bis ins
3. Jahrh. nach ChI', vel'anschaulicht wird. Freilich dies bleibt
zweifelhaft, ob die als erste Soheidung in Rom überlieferte
Neuerung im Personalrecht der materfamilias sich da!llit begnügt
hat, die coemptio matrimonii causa als fiduoiariscll zu fassen,
oder ob das neue Reobt mit Inbegriff der UBus-Ehe bestimmt
hat, dass kein Weib, das seinem Manne das I'epudium geschickt
habe, von diesem viI' in der Manus behalten werden Bolle.

das Einführungsjahr deB neuen Eherechtes mag von der Ueberlieferung
festgehalten worden sein. Dionys setzt die Scheidung des Ruga nur

Jahl'e früher als Gellius, nämlich unter das Konsulat des C,
Papirius und M. Pomponius 523/231. Der5ersucb, überhaupt ein be­
stimmtes Jahr für die Aenderung der Nomenklatur der materfamililts
namhaft zu machen, ist wegen des engeu Zusammenhanges zwischen
Reoht und Naml:'ngebung in Rom geboten; vgl. oben S, 588 Anm. 1,
- Welchen Höhepunkt übrigens um die Mitte des 6, Jahrh. die Be­
strebungen der römischen Fl'au nach Selbständigkeit erreichten, zeigt
die Rede des Cato 5fJ9/195 bei Liv. 34,2, 1 si in sua quisq!te 1lostrum
matre (amiliae, Quirites, ius et maiestateIlt viri f'etinere iustituisset, minus
(mm universis (eminis negotii haberemus usw.
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Wie verbreitet die freie Ehe bereits zn Anfang der Repuhlik
in Rom gewesen ist, bezeugt die das trinoetinm betreffende Be­
stimmung der XII Tafeln. Aber die Ueberlieferung der römischen
Gesohichte muss von der alten Nomenklatur der Frau in Manus
Spuren bewahrt haben, und nicht nur für Gavius und Gavia der
Hochzeitsformel ist die Namengleichheit von :Mann und Frau
iihel'1iefert. ZB. ist für die Gattin de:'! Siegers von Mylae Duilins
rler Name BiUa bezeugt: Hieronymus adv. Jov. 1,46 p. 312 A ff.
bzw. die Quelle des Hieronymus !mUpft an ihre Person das
Beispiel der griechischen Moralphilosophie von dem. os foetidmn
des Ehemannes (Luk. Hermot. 34 p. 775 Plut. apoph. reg. 3
I). 175 B f. cap. utilit. ex inimio. 7 p. 90 ß usw.). Gleiohwohl
wird die Glaubwürdigkeit der Namenangabe Bilia durch HUß

willkürliche Verbindung mit der Anekdote nioht beeinträohtigt,
Von der Entstehung solcher exempla hat Klotz, Hermes 44
(t 909) S. 208 sohwerlic1l ein riohtiges Bild entworfen, wenn el'
diese Entstehung gleichsam in die Arbeitsstllbe eines AntiquarR
verlegt. Zu solohen eumpla lieferte die Geschiohte die Namen
und die Rhetorik den Inhalt: declamatoriblts 1Jlacuit parricÜli
1"lJumfuissc (Popilliumeta Oicerone defensum), 8. Sen. contr, 7, 2,8.­
Was nun aber die Möglichkeit angeht, dasEI Bilia das Gentilioiulll
ihres Gatten getragen hat, so erscheint nichts wunderlioher als
wenn von Duilius zugleioh die Annahme gilt, dass mit ihm seine
gens erloSl,hen sei ("gI. Münzer, P-W, V 1776), und andrerseits
zugleich seine Heirat innerhalb der gens el'llstIich in Betraoht
gezogen wird (vgI. Klebs, P-W. ur (71). Dooh auch wenn die
Verbreitung der gens Duilia, wie es sioh gehört, mit Rüoksioht
auf die spätere Veränderung des Namens Duüi1~ zn Bilius be·
urteilt wird, 80 lässt gleiohwohl das immerhin seltene Vorkommen
des Namens Bilius, Billius (Thes, L 1. II 1989,28 W.) die Wahr­
scheinliohkeit der gentilicischen Heil'at für Duilius zurücktreten.
Die Beurteilung, ob in den Fällen der Namengleichheit von Frau
und Mann, die aus der l!'rühzeit der römisohen Gesohiohte liber­
liefert sind, die Erklärung mit der gentilicischen Heirat angezeigt
iElt, muss von ähnlichen Erwägungen ausgehen, wie sie rur eine
angemessene rrpanU:tT!'la rrepl TU/V 0IlWVUIlWV die Grundlage
abgeben (8. Bücheler, Rh. Mus. 61, 625 ff.). Bei einer Nomen­
klatur freilieh wie Caecilia Metelli Val. Max. 1, 5, 4 ist die
Annahme unabweislich, dass Heirat einer Oaecilia mit einem
Caecilius vorliegt; im übrigen vgL über die Heirat iunet'halb
der gens o. S. 582. Wie aber fUr Bilia die Deutung auf das
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Gelltilicium des Gatten der· Verbl'eitung des Geschleohtes ent·
spricht, so wird diese Deutung auch Dicht dadurch hinfällig, dass
Hieronymus bzw. seine Quelle zwar Duillius, aber dann Bilia
darbietet 1. Yielmehr wird gerade die Beobaohtung, dass der
historisch und urkundlich feststehenrle Manllesname mit archaischem
Anlaut auftritt, der Name seiner Frau dagegen in der Ilpliter
übliohen l!'ol'm, das Vertrauen zu der unbewussten Tr!3ue dieser
Ueberlieferung kräftigen, die an dem Beispiel del' keuschen
materfamilias Bilia das Vorkommen der Nomenklatur Poublilia
Turpilta in der Stadt Rom des ersten punischen Kl'ieges er­
kennen lässt.

Kiel. E. Bicke!.

1 So die Namensformen in den Hier.·Rss. des 7./8. Jahrh., dem
Ve.ronensis XVII 15 uud dem Sessorianns CXXVIII naoh meiner Ver­
gleichung.




